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TEILNAHMEBEDINGUNGEN – sport auto-DriftChallenge 2010 

im Rahmen des sport auto-Tuner-Grand Prix am 21./22. Mai 2010 in 
Hockenheim 

 
Bitte unbedingt ausfüllen und unterschrieben zurück an: 

sport auto-event management; 70162 Stuttgart 
Tel.: +49 (0)711 / 1 82-20 34, Fax: +49 (0)711 / 1 82-18 40 

E-Mail: driftchallenge@sportauto-online.de 
 

Vorname: Nachname: Geburtsdatum:  
 
Straße: PLZ, Ort, Land:   
 
Der Unterzeichnete erkennt die aufgeführten Teilnahmebedingungen einschließlich des 
Haftungsausschlusses als verbindlich an. sport auto hat das Recht, aus wichtigem Grund die 
Veranstaltung zu verschieben oder ganz abzusagen. Die Teilnahme bei der sport auto-DriftChallenge 
2010 ist nur Inhabern einer gültigen Fahrerlaubnis zum Führen von Personenkraftwagen gestattet. 
Der Unterzeichnete ist verpflichtet, Einsicht in seine Fahrerlaubnis zu gewähren. 
 
Unterzeichnete, deren Fahrzeug nicht straßenverkehrszugelassen ist, haben für ihr Fahrzeug 
entsprechend dem gesetzlichen Umfang eine Haftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden abzuschließen. Der Versicherungsschutz ist dem Veranstalter vor Beginn der 
Teilnahme nachzuweisen.  
 
Der Unterzeichnete haftet für jeden von ihm oder seinem Fahrzeug verursachten oder mitverur-
sachten Schaden. 
 
Während der Veranstaltung ist den Anweisungen des Veranstalterpersonals im Interesse der 
Sicherheit unbedingt Folge zu leisten. Bei Verstößen gegen die Fahrdisziplin ist sport auto nach 
freiem Ermessen berechtigt, den Unterzeichneten von der weiteren Teilnahme auszuschließen. Die 
als Anlage beigefügte Zuschauerordnung der Hockenheim-Ring GmbH ist einzuhalten. Das Gasgeben 
bei im Kiesbett stehenden oder steckenden Fahrzeugen oder bei in das Kiesbett rutschenden 
Fahrzeugen ist strikt verboten. Es drohen Personen- und/oder Sachschäden durch z.B. 
umherfliegende Steine. Es ist auf das Bergungsfahrzeug zu warten.  
 
Der Unterzeichnete nimmt auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teil. Er verzichtet im Rahmen des 
rechtlich Möglichen auf jegliche Ansprüche gegen die Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, deren 
Geschäftsführer und Mitarbeiter sowie gegen sonstige Erfüllungsgehilfen wegen Sach- und 
Vermögensschäden, die der Teilnehmer im Rahmen der Veranstaltung erleidet. Dieser 
Haftungsausschluss wirkt auch zugunsten Dritter, derer sich sport auto bei der Durchführung der 
Veranstaltung bedient, und gegenüber den Eigentümern oder sonstigen Berechtigten des Geländes, 
auf dem die Veranstaltung durchgeführt wird. 
 
Der Unterzeichnete verpflichtet sich, auf ihm eventuell zustehende Schadenersatzansprüche gegen 
die Hockenheim-Ring GmbH und ggf. weitere Streckenbetreiber und Veranstalter sowie gegen die 
Redaktion sport auto und deren Erfüllungsgehilfen zu verzichten. 
 
Achtung: Feuerwerk jeglicher Art während des sport auto-Tuner GP/sport auto-DriftChallenge 
2010 bedarf einer gesonderten Genehmigung der Behörden! Dem Veranstalter muss eine 
offizielle Genehmigung der entsprechenden Behörden spätestens eine Woche vor dem Event 
vorgelegt sowie die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitspersonal vor Ort 
während des Feuerwerks bescheinigt werden. Ansonsten ist Feuerwerk jeder Art strikt 
verboten! 
 
 
  
Ort, Datum Unterschrift  
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Z u s c h a u e r o r d n u n g   der Hockenheim-Ring GmbH 
 

am Hockenheim-Ring Baden-Württemberg 
 
Liebe Rennbesucher, 
 
 
herzlich willkommen in Hockenheim. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen 
Aufenthalt, müssen Sie aber gleichzeitig auf einige wichtige Punkte aufmerksam machen: 

• Jeder Zuschauer muss im Besitz einer gültigen Eintrittskarte sein; diese berechtigt 
ausschließlich zum Zutritt des auf der Karte genannten Bereiches. Das Betreten des 
Veranstaltungsgeländes ohne gültige Eintrittskarte wird zur Anzeige gebracht. 

• Falls Sie Ihren Zuschauerplatz vorübergehend verlassen, müssen Sie sich an den 
Kontrollstellen eine Auslasskarte aushändigen lassen. Nur Original-Eintrittskarte und 
Auslasskarte zusammen berechtigen zum Wiederbetreten des Zuschauerplatzes. Bitte zeigen 
Sie diese an den Kontrollstellen unaufgefordert vor. 

• Für verlorene oder gestohlene Eintrittskarten wird kein Ersatz ausgestellt, bitte bewahren Sie 
Ihre Tickets sorgfältig auf. 

• Halten Sie bitte die Tribünenaufgänge und -abgänge frei; wenn Sie Hilfe brauchen, erwarten 
auch Sie, dass der Sanitätsdienst Sie ungehindert erreichen kann. 

• Das Mitbringen von sperrigen Gegenständen (z. B. Kühltaschen, Getränkekästen, 
Glasbehältern, Klappstühlen) sowie pyrotechnischer Gegenstände, Waffen und ähnlicher 
Dinge oder Tieren ist untersagt. 

• Das Lagern oder Zelten, sowie das Aufstellen von Wohnwagen und Wohnmobilen ist nur auf 
den besonders dafür zugelassenen Plätzen erlaubt. Parken Sie bitte mit Ihrem PKW auf den 
ausgewiesenen Parkplätzen und lassen Sie sich durch die Ordner und Polizeibeamten 
einweisen; im Übrigen gelten auch in Hockenheim die Bestimmungen des 
Straßenverkehrsrechts. 

• Offenes Feuer und das Abschießen von Raketen und Feuerwerkskörpern sind streng 
verboten. Sie gefährden in hohem Maße sich selbst und andere Zuschauer. 

• Folgen Sie bitte den Anweisungen des Kontrollpersonals und der Funktionäre; diese tragen 
zum Gelingen der Veranstaltung auch in Ihrem Interesse bei. 

• Das Betreten von Bereichen, die nicht ausdrücklich für Zuschauer freigegeben sind (z. B. die 
Rennstrecke, Rettungswege und Sperrzonen) ist untersagt. Sie gefährden damit nicht nur sich 
selbst und andere Besucher, sondern machen sich des Hausfriedensbruchs strafbar. 

• Helfen Sie mit unsere Umwelt zu schonen. Wenn Sie Abfälle beseitigen wollen, benutzen Sie 
bitte die bereitgestellten Behälter. 

• Die Hockenheim-Ring GmbH übernimmt keine Haftung für Personen- und Sachschäden, es 
sei denn, sie beruhen auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung von Pflichten. 
Dies gilt auch für Gehörschäden, die aufgrund der hohen Geräuschentwicklung durch 
Motorenlärm o. Ä. entstehen. Bitte sorgen Sie für ausreichenden Gehörschutz. 

• Bitte beachten Sie, dass auf den Tribünen bei Veranstaltungen nur in eingeschränktem Maß 
und ausschließlich für private Zwecke fotografiert werden darf. Einzelheiten finden Sie unter 
dem Punkt Fotografieren und Filmen auf www.hockenheimring.net/zuschauerordnung. 

• Der Inhaber der Eintrittskarte willigt ohne Vergütung durch den Veranstalter darin ein, dass im 
Rahmen der Veranstaltung Bildaufnahmen von ihm erstellt, vervielfältigt, gesendet sowie in 
audiovisuellen Medien benutzt werden. Diese Einwilligung erfolgt zeitlich und räumlich 
unbeschränkt. 

Weil jedermann Freude am Motorsport haben soll, der auf dem Hockenheim-Ring Baden-
Württemberg geboten wird, bitten wir, diese Anordnungen zu respektieren und Verständnis für das 
Aufsichtspersonal zu haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und danken für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
Ihre Hockenheim-Ring GmbH 




